
Fragen ZUr Synodenthematik

Ende Februar wurden dıe ersten vier Vorlagen für die Vollversammlung der Gemein-
Synode VO HOE Maı veröftentlicht. S1ie kommen VO  - den Kommuissıonen

(„Glaubenssituation und Verkündigung“), 11 („Gottesdienst, Sakramente, Spirituali-
tat- und 111 („Formen der Mıtverantwortung 1n der Kırche“). Die Themen Dıie
Beteiligung der Laıi1en der Verkündigung 1m Gottesdienst, Taufpastoral, Buße und
Bufßsakrament, Beteiligung des Gottesvolks der Sendung der Kıirche

Der Text tordert 1ne intensivere Beteiligung der Laıien der Verkündigung
1mM Gottesdienst, sowohl 1in der Form des Einzelerzeugnisses innerhalb bestimmter (GOt-
tesdienste oder bei bestimmten Anlässen w 1e auch als ständigen Auftrag: „qualifizierte
Männer und FEFrauen“ sollen das Verkündigungsamt 1m Gottesdienst bestimmter (FE
meınden übernehmen. Der Entwurf ZUuUr Taufpastoral macht die Kindertaufe VO  - der
Bereitschaft der Eltern abhängig, ihr ınd 1m christlichen Glauben erziehen. Fehlt
diese Voraussetzung, oll dıe Taute aufgeschoben werden, „D1s die Eltern ıhre Ver-
antwortun erkennen oder das ınd einer eigenen Glaubensentscheidung heran-
gereift 1St  C ach dem ext über Buße und Bufßsakrament oll der Bußgottesdienst
ine lıturgische orm erhalten und 1n jeder Gemeinde seinen festen Platz haben, ohne
dafß die Beichte Bedeutung verliert. Die vierte Vorlage entwirft nach einem grund-
sätzlichen ersten Teil über die yemeınsame Verantwortung aller Glieder der Kirche ine
„Rahmenordnung tür die Strukturen der Mitverantwortung in der Diözese“. Im
Unterschied ZUuUr bisherigen Regelung 1n den meılsten Diözesen soll der Pfarrgemeinde-
Frat dies staatskirchenrechtlich möglıch 1St auch die Vermögensverwaltung über-
nehmen und dıie Kirchengemeinde als Juristische DPerson vertirefen.

Das sınd keine revolutionären Neuerungen. Es siınd eher Versuche, das Bestehende
ohne Bruch weiterzuentwickeln. Für 1i1ne Synode, die der Einheit dienen und nıcht
1ın antagonistische Gruppen Zzertallen soll, sınd solche AuUSgCW OSCHEI und deswegen
realisierbaren Vorschläge ein möglicher und sinnvoller Weg, vielleicht der allein mOg-
liche und allein sinnvolle. FEın blofßes Festhalten Hergebrachten hätte ebensowen1g
Aussıicht aut Mehrkheit wIı1ıe ein Stürm1s  es Drängen nach VOIL

ach dem Beschluß der Zentralkommission VO 8 Januar sind für die Maı1-
Vollversammlung noch fünf weıtere Themen vorgesehen: Anträge auf Änderung der
Geschäftsordnung der Synode, Grundsätze für eın Gesamtkonzept kirchlicher Publi-
zıstik, Grundsätze für die Strukturen kirchlicher Entscheidungsgremien und _pr
(diese beiden Themen stehen auf der Tagesordnung aufgrund des AÄntrags VO  - 87 Syn-
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odenmitgliedern, Nn der Einstellung VO  w „Publik“ 1ne Synodensitzung e1InNZzuU-
berufen), Rahmenordnung für dıe pastoralen Strukturen 1m Bistum, Rahmenordnung
für die Leitung und Verwaltung der Bıstümer 1in der Bundesrepublik Deutschland.

Mıiıt Ausnahme der Anträge aut Änderung der Geschäftsordnung, die AUT: defini-
tiven Beschlufßtfassung anstehen, werden die Vorlagen 1n EerTSter. Lesung behandelt. Die
Synode entscheidet über Annahme oder Ablehnung der Texte als Verhandlungsgrund-
lage und überweiıst Änderungs- und Zusatzanträge dıe zuständigen Sachkommis-
s1o0nen. Be1 einer CeTStenNn Lesung dieser Art 1St vielleicht nıcht notwendig, dıie Ent-
würftfe auch 1n den Einzelaussagen umtassend diskutieren. Dennoch MUu 11  } sıch
iragen, WI1e ıne Versammlung VO  3 über 300 Mitgliedern 1n vier Tagen diese Stoft-
tülle bewältigen kann. Eıne globale Abstimmung genügt nıcht. Die Kommıissionen
rauchen konkrete Anweısungen, die Schlußtfassung der Dokumente die Me1-
HU1 der Synode wiedergeben oll In jedem exXt geht ine Reihe VO  - Grund-
satzfiragen VO  w oft weıittragender Bedeutung. S1e mussen VO  e} allen Seiten, eingehend
und ohne Hast bedacht werden. Anders 1St ine verantwortefife Entscheidung nıcht
möglıch.

Hıer liegt ein Grundproblem der Synode überhaupt. Der Themenplan, für den sıch
die konstitulerende Sıtzung Januar 1971 entschied, entwirft ein nahezu enzyklo-
pädisches Programm. In dem Schema der Sachkommissionen haben sämtliche Fragen
iıhren Platz, VOT denen die Kirche ın der Bundesrepublik heute steht. W die Synode
alle diese Themen MmMIit der nötıgen Sorgfalt behandeln wiıll,; MUu s1e sıch autf iıne noch
nıcht abzusehende Zahl VO  - Sıtzungen einstellen. Lohnt sich eın solcher Auftwand?

Be1 einer Tagungsdauer VO  e mehreren Jahren unterliegt die Synode notwendig dem
„Veralltäglichungsprozefß“ jeder Institution. S1ie verliert den Elan der ersten Stunde,
wırd routinıierter, gewıinnt Konturen und institutionelles Eigengewicht. Eıne solche
Entwicklung annn dıe Sachlichkeit der Arbeiten Öördern. Ist S1e aber ine günstige
Voraussetzung für das Werk der Erneuerung, dem dıe Synode einberufen wurde?
Besteht nıcht schon heute die Gefahr, da{fß sıch dıe Synode 1n der Unzahl der Themen
verzettelt, da{ß S1e MIt 1e] Fleiß Papıere über Papiere produziert, aber 1m selben Mafß

Wirkkraft einbüuüfst un: vielleicht 1n eiınem gigantıschen Leerlauf endet?
Die Zentralkommission hat ohl 1mM Blick autf solche Fragen Antang Januar die

SaChkommissionen aufgefordert, ıne Prioritätenliste autzustellen. Sıie plädierte auch
dafür, künftig ZuUuUerst dıe Beratungsgegenstände für Vollversammlungen festzusetzen
und dann EerSsSt Vorlagen erarbeiten, nıcht umgekehrt, W1e€e ZUuUr eIt geschieht.

Solche Maßnahmen sınd nıcht mehr als ein erstier Schritt. Die Synode mu{(ß Schwer-
punkte sSeLZEeN S1e muß den Mut haben, siıch aut wen1ge, wesentliche Punkte be-
schränken, aut alle anderen Themen aber verzichten, wichtig diese auch scheinen
mOögen. WOo die zentralen Fragen lıegen, 1n der heutigen eıt VO Anspruch des
Evangeliums her ein Wort der Synode gefordert 1St, das solite in den Kommuissıionen
und aut der Vollversammlung vorrangıge überlegt werden.
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